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Zitate von Menschen, die schon mit sexueller 
Belästigung in Berührung gekommen sind

„... ich dachte nie, dass mir so etwas je passiert, ich hielt mich für eine 
respektable Persönlichkeit.....”

„ ... schon wenn er ins Büro kam, bekam ich es mit der Angst zu tun, 
denn ich wusste nie, ob er mir wieder zu nahe kommen würde oder nicht...”

„ ... wenn ich das gewusst hätte, dass die das weitererzählt – was wird meine 
Partnerin jetzt von mir denken, wenn sie von dieser Sache erfährt...”

„ ... ich habe keine Ahnung, wem ich jetzt glauben soll – 
ich bin ja nicht allwissend – was soll ich jetzt tun...”

„ ... du meine Güte, für so etwas habe ich jetzt ja gar keine Zeit – 
können sich die nicht einfach vertragen und arbeiten ...”

„ ... was werden die Leute von unserer Firma denken – so etwas 
kommt doch normalerweise gar nicht vor ...”

„ ... denen wird das noch Leid tun - ich werde mir zu helfen wissen ...”

„ ... immer wieder verläuft die Sache nach dem gleichen Schema ...”

Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, am 
Arbeitsplatz ungestört arbeiten zu können!

Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist in österreichischen Unternehmen ein sehr häufig
verbreitetes Phänomen. Rund 80 % der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen im
Laufe ihres Arbeitslebens damit leidvolle Bekanntschaft - und werden davon oft zweifach
berührt: An ihrem Körper, aber viel stärker noch an ihrer Seele.

Sexuelle Belästigung tritt in vielen Erscheinungsformen auf (siehe Kapitel „Vieles fällt darunter”). Nach
wie vor sind es weit überwiegend Frauen, die von Männern belästigt werden. In Einzelfällen gibt es
sexuelle Belästigungen auch in anderen Geschlechterkombinationen.

Eines bleibt immer gleich. Nach dem ersten Schreck entsteht bei den belästigten Personen
eine große Unsicherheit: „Darf ich mich wehren, wie soll ich mich wehren, wer kann mir hel-
fen?"
Unsere Rechtsordnung unterstützt betroffene Personen, indem klare Regeln und Rechtsfol-
gen geschaffen werden. Solche Bestimmungen finden sich im Arbeitsrecht und auch im
Strafrecht. 
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Im Gleichbehandlungsgesetz wird sexuelle 
Belästigung wie folgt definiert:

§ 6. (1) Eine Diskriminierung auf Grund des Geschlechtes liegt auch vor, 
wenn eine Person

1. vom/von der Arbeitgeber/in selbst sexuell belästigt wird,

2. durch den/die Arbeitgeber/in dadurch diskriminiert wird, indem er/sie es
schuldhaft unterlässt, im Falle einer sexuellen Belästigung durch Dritte eine auf 
Grund gesetzlicher Bestimmungen, Normen der kollektiven Rechtsgestaltung 
oder des Arbeitsvertrages angemessene Abhilfe zu schaffen,

3. durch Dritte in Zusammenhang mit seinem/ihrem Arbeitsverhältnis belästigt 
wird oder

4. durch Dritte außerhalb eines Arbeitsverhältnisses (§ 4 GlBG) belästigt wird.

(2) Sexuelle Belästigung liegt vor, wenn ein der sexuellen Sphäre zugehöriges 
Verhalten gesetzt wird, das die Würde einer Person beeinträchtigt, für die 
betroffene Person unerwünscht, unangebracht oder anstößig ist und

1. eine einschüchternde, feindselige oder demütigende Arbeitsumwelt für die 
betroffene Person schafft oder

2. der Umstand, dass die betroffene Person ein der sexuellen Sphäre zugehöriges 
Verhalten seitens des/der Arbeitgebers/Arbeitgeberin oder von Vorgesetzten oder

Kolleg/inn/en zurückweist oder duldet, ausdrücklich oder stillschweigend zur 
Grundlage einer Entscheidung mit Auswirkungen auf den Zugang dieser Per-

son zur Berufsausbildung, Beschäftigung, Weiterbeschäftigung, Beförderung oder
Entlohnung oder zur Grundlage einer anderen Entscheidung in der Arbeitswelt 
gemacht wird.

(3) Eine Diskriminierung liegt auch bei Anweisung zur sexuellen Belästigung 
einer Person vor.

Vieles fällt darunter
Worte:

Sexistische oder diskriminierende Witze 
Anzügliche und erniedrigende Bemerkungen über das Intimleben, körperliche Merkmale,
Aussehen oder Kleidung
Wiederholte, unerwünschte Einladungen 
Abwertende Namensgebung und Verniedlichungen wie „Schätzchen”, etc.
Annäherung durch unerwünschte SMS, Briefe oder E-Mails
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Versendung von „lustigen” E-Mails
Versprechen beruflicher Vorteile bei sexuellem Entgegenkommen
Aufforderung zu sexuellem Verkehr
zweideutiges Sprachverhalten

Mimik und Gestik:

Anstarren („Mit den Blicken ausziehen“)
Hinterherpfeifen 
Provozierende, sexuell herabwürdigende Gesten
Aufhängen, Zeigen oder Verteilen von Darstellungen mit pornographischem Inhalt (Poster,
Pin-up-Kalender, Bildschirmschoner,...)

Handlungen:

Unerwünschte Berührungen jeglicher Art, wie grapschen, tätscheln, streicheln, ...
Unerwünschte Geschenke 
Exhibitionistische Handlungen
Aufgedrängte Küsse
Erzwingen sexueller Handlungen bis hin zu sexueller Nötigung
Vergewaltigung

Die Folgen 
Körper und Seele von betroffenen Personen reagieren auf sexuelle Belästigung. 
Die unmittelbarsten Gefühle sind Ohnmacht, Hilflosigkeit, Ekel, Wut und Entwürdigung. Die
häufigsten körperlichen Beschwerden sind unter Anderen: Schlafstörungen, 
Magenschmerzen, Essstörungen. Psychische Beeinträchtigungen können sich durch 
Konzentrationsstörungen und depressive Verstimmungen äußern. All dies wirkt sich unwei-
gerlich auf das Berufsleben aus – sehr bald auch auf das Privatleben.

Betroffene scheuen oft davor zurück, sich zu wehren. Sie schämen sich, darüber zu sprechen und
fürchten (nicht unberechtigt) negative Auswirkungen an ihrem Arbeitsplatz. Sehr oft besteht auch tat-
sächlich die Meinung, Belästigte sollten mit diesem Problem doch selbst fertig werden, wahrscheinlich
sei das meiste ohnedies übertrieben, eingebildet oder sogar erfunden. Die belästigte Person wird im
Betrieb zunehmend isoliert, Verhalten und Kleidung werden zunehmend kritisch hinterfragt und häufig
auch die Arbeitsleistung nicht mehr realistisch bewertet.

Zu großer Leidensdruck und mangelnde Unterstützung durch den Arbeitgeber/die Arbeitge-
berin lassen Betroffenen meistens nur eine Wahl: Sie kündigen - oft ohne eine neue Stelle
gefunden zu haben. Das „Kavaliersdelikt” sexuelle Belästigung wird so zu einer Gefährdung
der wirtschaftlichen Existenz der Belästigten.
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Die Beteiligten
Sexuelle Belästiger können Vorgesetzte, Kollegen und Kolleginnen aber auch betriebsfrem-
de Personen sein. Das Gleichbehandlungsgesetz schützt betroffene Personen, indem es
den Arbeitgeber/die Arbeitgeberin verpflichtet, Vorkehrungen zu treffen, um zukünftige Belä-
stigungen zu vermeiden. In der beruflichen Realität kommt es aber häufig zu einer Allianz
zwischen dem Arbeitgeber/der Arbeitgeberin und der belästigenden Person. Diese wird oft
mehr geschützt als das Opfer. 

Besonders schwierig ist die Situation für die Betroffenen, wenn sie vom Arbeitgeber/von der Arbeitge-
berin selbst belästigt werden. In diesen Fällen ist es dringend ratsam, rasch Hilfe durch außenstehen-
de Expertinnen/Experten zu suchen.

Sexuelle Übergriffe sind immer Machtdemonstrationen auf sexueller Ebene. In der Mehrzahl
werden noch immer Frauen belästigt. Vor allem in Arbeitsfeldern, die bisher als Männerdo-
mänen betrachtet wurden oder in Arbeitsbereichen, in denen fast ausschließlich Frauen
arbeiten, die oberen Hierarchieebenen aber nur von Männern besetzt sind, kommen Über-
griffe vermehrt vor. Eine sehr gefährdete Gruppe stellen sowohl weibliche als auch männli-
che Jugendliche dar, da in diesen Fällen das Machtgefälle besonders ausgeprägt ist.

Häufige Fragen und die Antworten

Genügt eine einzige sexuelle Belästigung, damit ich mich 
beschweren kann?

Ein einziger sexistischer Witz oder eine unerwünschte Essenseinladung stellt noch 
keine sexuelle Belästigung dar. Sehr wohl können aber bei fortgesetztem Verhalten auch
mehrere kleine Übergriffe als Belästigung gewertet werden, v.a. wenn Sie sich bereits dage-
gen verwehrt haben. Umgekehrt reicht bei massiven Verletzungen (körperliche Berührungen
z.B. an Gesäß oder Brust) auch schon ein einmaliger Übergriff aus.

Bin ich eine „Zicke“, wenn ich mich gegen unangenehme, 
körperliche Berührungen wehre?

Nein! Jeder Mensch hat das Recht, seine eigenen Grenzen zu setzen, seinen Empfindungen
entsprechend zu reagieren und von anderen Menschen zu verlangen, dass diese Grenzen
respektiert werden.

Muss ich jetzt bei jedem Witz, den ich mache, fürchten, als Belästi-
ger/Belästigerin abgestempelt zu werden?

Es kommt immer darauf an, wie das Gegenüber eine Äußerung oder Handlung auffasst. Im
Zweifelsfall ist es sicher besser, auf zweideutige Äußerungen oder Handlungen zu 
verzichten.
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Ich bin vor zwei Jahren sexuell belästigt worden.  
Kann ich mich jetzt noch wehren?

Dafür ist es selbstverständlich nie zu spät. Rechtliche Ansprüche müssen allerdings inner-
halb eines Jahres (ab dem letzten Vorfall) geltend gemacht, d. h. beim Arbeits- und Sozial-
gericht eingeklagt werden oder es wird bei der Gleichbehandlungskommission ein Antrag auf
Überprüfung des Sachverhaltes eingebracht. Für die persönliche Bewältigung der Situation
kann es auch noch nach langer Zeit hilfreich sein, die Überprüfung einer Diskriminierung
durch sexuelle Belästigung bei der Gleichbehandlungskommission einzuleiten, auch wenn
dann keine rechtlichen Folgen mehr geltend gemacht werden können.

Wie hoch ist der Schadenersatz, den ich einklagen kann?

Im Gesetz ist ein Mindestschadenersatz von € 720,– festgelegt. Die tatsächliche Höhe im
Einzelfall ist vom Gericht unter Berücksichtigung der Dauer, Intensität und Häufigkeit der
Übergriffe zu bemessen.

Muss ich fürchten, selbst geklagt zu werden, wenn ich mich gegen
sexuelle Belästigung wehre?

Manchmal versuchen Belästiger/Belästigerinnen, die Betroffenen einzuschüchtern, indem
sie mit Klagen wegen Kreditschädigung oder übler Nachrede bzw. mit Schadenersatzforde-
rungen wegen Ehrenbeleidigung drohen. Wer eine sexuelle Belästigung aber zumindest
glaubhaft machen kann, hat nichts zu befürchten. Deshalb ist es wichtig, fachliche Beratung
in Anspruch zu nehmen und Informationen vertraulich zu behandeln.

Wie soll ich eine sexuelle Belästigung beweisen, 
wenn niemand dabei war?

Sie müssen lediglich glaubhaft machen, dass Sie jemand sexuell belästigt hat. Wer als Per-
son glaubwürdig ist, braucht dazu nicht unbedingt Zeugen/innen, Dokumente oder sonstige
Beweismittel.  Die Beweislast, dass keine belästigenden Handlungen erfolgt sind, trifft dann
den Belästiger/die Belästigerin. 

Das kann mir nicht passieren? 
Wie würden Sie reagieren, wenn

• ein Arbeitskollege Sie nach Ihrem Schiurlaub ständig als „Schneehaserl” bezeichnet?

• Ihr Vorgesetzter Sie am Montag fragt, ob Sie deshalb frustriert sind, „weil es am 
Wochenende mit dem Freund nicht geklappt hat“?

• Sie in der Pause mit einigen Männern zusammensitzen, die befinden, „diese Emanzen 
sind doch alle frustrierte Frauen, die keinen Mann bekommen haben”?
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• Sie in der Arbeitsumgebung mit einem Wandkalender pornographischen Inhalts 
konfrontiert sind?

• Sie in Ihrem E-Mail-Briefkasten anonyme Briefe sexistischen Inhalts vorfinden?

• sich Ihr Vorgesetzter mit Blick auf den PC-Bildschirm von hinten über Sie beugt, seine 
Hand wie zufällig auf Ihre Schulter legt und langsam in Richtung Ausschnitt 
gleiten lässt?

• Ihr Vorgesetzter eine Weiterbeschäftigung davon abhängig macht, wie weit Sie ihm 
entgegenkommen?

Und ich?
Um festzustellen, ob Ihr eigenes Verhalten unerwünscht ist, 
fragen Sie sich ganz einfach:

• Wäre es mir recht, wenn irgendeine dieser meiner Verhaltensweisen in einem Artikel 
im Mitteilungsblatt meiner Dienststelle oder Firma behandelt würde?

• Ist meine Machtposition und die der Person, der ich mich hier nähere, die gleiche?

• Würde ich mich auch so benehmen, wenn mein Lebenspartner bzw. meine Lebens-
partnerin neben mir stünde?

• Wäre es mir recht, wenn jemand anderer sich gegenüber einer Person, zu der ich eine 
enge Beziehung habe, so benehmen würde?

Betroffen – was kann ich tun? 
10 Handlungsstrategien, wie Frau/Mann sich zur Wehr setzen kann:

1. Sagen Sie klar „Nein”! 
2. Spontane Ohrfeigen können manchmal hilfreich sein!
3. Stellen Sie die belästigende Person zur Rede! (Wenn eine spontane Reaktion auf 

Grund Ihrer Verwirrung nicht gleich möglich ist, dann im Nachhinein) 
4. Fordern Sie die belästigende Person schriftlich auf das unerwünschte Verhalten zu 

ändern und bewahren Sie eine Kopie des Schreibens auf!
5. Machen Sie die belästigende Person betroffen, indem Sie sie darauf hinweisen, wie sie 

wohl über sexuelle Belästigung denken würde, wenn ihr Kind oder ihr Ehepartner 
berührt wären!

6. Notieren Sie Datum, Ort und Zeit der Vorfälle! (Könnte bei rechtlichen Schritten als 
Beweismittel dienen)

7. Sammeln Sie Zeuginnen- und Zeugenaussagen! 
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8. Kontaktieren Sie eine Vertrauensperson oder ein Mitglied des Betriebsrates! 
9. Beschweren Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber/Ihrer Arbeitgeberin und verlangen Sie, 

dass die Belästigungen in Zukunft verhindert werden!
10.Lassen Sie sich von kompetenter Seite beraten!

ACHTUNG
Schützen Sie sich selbst vor nicht förderlichem Gerede und einer möglicherweise damit verbundenen
Ausweitung des Konfliktes, indem Sie den Kreis der über die Belästigung informierten Personen so
klein wie möglich halten. 

10 Tipps, wie Sie als Kollegin oder Kollege helfen können

1. Verschließen Sie nicht Augen und Ohren!

2. Zeigen Sie Offenheit, Aufrichtigkeit, Mitgefühl und Engagement!

3. Bieten Sie Ihre Hilfe an, wenn es Anzeichen gibt, dass eine Frau oder ein Mann sexuell 
belästigt wird, auch wenn sich die oder der Betroffene nicht gleich direkt an Sie 
wendet!

4. Unterstützen Sie die betroffene Kollegin oder den betroffenen Kollegen, damit sie/er 
sich aktiv zur Wehr setzt! 

5. Geben Sie Ihrer Kollegin oder Ihrem Kollegen das Gefühl, dass sie/er nicht alleine ist!  

6. Suchen Sie Verbündete!

7. Helfen Sie Ihrer Kollegin oder Ihrem Kollegen, indem Sie den Belästiger oder die 
Belästigerin direkt ansprechen! (Beispielsweise durch: „Lassen Sie das!“ oder 
„Merken Sie nicht, dass sie/er das nicht will?“)

8. Lachen Sie nicht, wenn sich Kollegen oder Kolleginnen über eine/n Frau/Mann lustig 
machen!

9. Sprechen Sie im Kreis von Kolleginnen und Kollegen offen das Thema Diskriminierung 
an, aber rechnen Sie damit, dass Sie ein Tabuthema ansprechen. Mögliche Reaktionen 
können z.B. Verharmlosung, Lächerlichmachen sein.

10.Machen Sie der belästigten Person den Vorschlag, sie zu einer Beratungseinrichtung 
zu begleiten.

ACHTUNG
Verhindern Sie eine mögliche Ausweitung des Konfliktes, indem Sie vertraulich behandeln, was Ihnen
anvertraut wurde. 
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Wie verhalte ich mich als 
Arbeitgeberin/Arbeitgeber richtig?

Ziel der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers muss es sein, an sie/ihn herangetragene Vor-
fälle von sexueller Belästigung auf Dauer zu unterbinden, damit die oder der Belästigte in
Zukunft geschützt ist. Zudem sollte im Betrieb klar sein, dass die Geschäftsleitung solche
Vorfälle nicht als Kavaliersdelikte ansieht, sondern ausdrücklich verurteilt.  

1. Nehmen Sie die Betroffene oder den Betroffenen ernst, glauben Sie ihr/ihm und ver-
meiden Sie Verharmlosungen des Vorgefallenen und der negativen Gefühle der 
betroffenen Person!

2. Wahren Sie Vertraulichkeit, machen Sie keinesfalls einen Vermerk im Personalakt der 
betroffenen Person!

3. Versuchen Sie den Sachverhalt zu klären und hören Sie Zeugen und Zeuginnen an!

4. Um die Belästigten zu schützen, sollten Sie direkte Gegenüberstellungen von Täter 
und Opfer vermeiden!

5. Lehnen Sie sich nicht zurück, wenn Aussage gegen Aussage steht, sondern sammeln 
Sie weitere Informationen!

6. Weisen Sie den Täter oder die Täterin darauf hin, dass sein/ihr Verhalten gesetzes-
widrig, im Unternehmen unerwünscht ist und weitere disziplinarrechtliche und 
arbeitsrechtliche Konsequenzen zur Folge hat! Externe Beratungseinrichtungen 
können Sie bei der richtigen Vorgangsweise unterstützen!

ACHTUNG
Arbeitgeber/Arbeitgeberinnen, die ihrer Abhilfeverpflichtung nicht entsprechend nachkommen, sind
nach dem Gesetz genauso schadenersatzpflichtig wie der/die Belästiger/in selbst.

Vorsorge im Betrieb
Unabhängig von konkreten Fällen gibt es eine Vielzahl von 
Möglichkeiten zur Vorbeugung

1. Problematik thematisieren und aktive Information der Mitarbeiter/innen durch 
Rundschreiben und Aushänge. 

2. Betriebliche Kontaktstellen einrichten und mit speziell geschulten Vertrauens-
personen besetzen.

3. Klare Vorgaben für den gesamten Betrieb zum Thema „sexuelle Belästigung” fest-
legen (z.B. durch den Abschluss einer Betriebsvereinbarung).
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4. Weisen Sie bereits im Rahmen von Aufnahmegesprächen darauf hin, dass sexuelle
Belästigung im Unternehmen keinesfalls geduldet wird und nehmen Sie entsprech-
ende Verhaltensbestimmungen in den Dienstvertrag auf.

5. Das Thema „sexuelle Belästigung" in die Schulung von Führungskräften bzw. bei 
Aus- und Weiterbildung auf allen Hierarchieebenen mit einbeziehen (Lernen, woran 
sexistisches Verhalten und Arbeitsklima erkennbar sind; Umgangston und Umgangs-

weise zwischen Beschäftigten thematisieren; Bewusstmachung von Vorurteilen; 
Veränderung in Leistungsverhalten und Produktivität; Verantwortung als Führungs-
kraft; ...).  

6. Mitglieder des Betriebsrates und der Personalvertretung sowie Lehrlingsbeauftragte 
zum Thema schulen.

7. Beratung und Unterstützung durch externe Experten und Expertinnen (z.B. Gleich -
behandlungsanwältinnen) in Anspruch nehmen.

Die Gleichbehandlungsanwaltschaft
Diese ist eine Einrichtung im Bundeskanzleramt und unter Anderem damit beauftragt,
 Personen, die sich in der Arbeitswelt wegen sexueller Belästigung benachteiligt fühlen, zu
beraten und zu unterstützen.

Die Anwältinnen beraten in persönlichen Gesprächen, richten Aufforderungen zu schrift-
lichen Stellungnahmen an den Belästiger/die Belästigerin und die Arbeitgeber/innen und füh-
ren Verhandlungs- und Vermittlungsgespräche zwischen den Betroffenen. Die jahrelange
Erfahrung im Bereich der Ungleichbehandlung von Frauen und Männern in der Arbeitswelt
ermöglicht es, viele betroffene Personen bei der Konfliktbewältigung professionell zu unter-
stützen. Der Erhalt des Arbeitsplatzes, die Wiederherstellung einer angenehmen Arbeitsat-
mosphäre und eine konfliktfreie Weiterarbeit werden angestrebt.

Interventionen erfolgen ausschließlich mit Einverständnis der betroffenen Person, in Bezug
auf den Inhalt der Beratung sind die Anwältinnen dem Grundsatz der Vertraulichkeit ver-
pflichtet. Das gibt den betroffenen Personen die Möglichkeit, über ihre Erlebnisse zu
 sprechen und den für sie besten Weg zu finden ohne befürchten zu müssen, dass Schritte
gegen ihren Willen gesetzt werden.
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Die Gleichbehandlungskommission
Betroffene Personen können das Vorliegen einer Diskriminierung durch sexuelle Belästigung
mittels Antragstellung bei der Gleichbehandlungskommission überprüfen lassen. Diese ist in
Wien beim Bundeskanzleramt eingerichtet und sozialpartnerschaftlich zusammengesetzt.

Ihre Entscheidungen ergehen in Form von Prüfungsergebnissen (rechtlich nicht bindend!)
nach einem durchgeführten Beweisverfahren, in dem alle beteiligten Personen zum Sach-
verhalt befragt werden. Es besteht eine Auskunftsverpflichtung dieser Personen gegenüber
der Gleichbehandlungskommission, deren Sitzungen vertraulich und nicht öffentlich sind. Die
Antragstellung vor der Gleichbehandlungskommission hemmt die gerichtlichen Fristen zur
Geltendmachung der rechtlichen Ansprüche, sodass im Anschluss an ein solches Verfahren
auch die gerichtliche Geltendmachung möglich ist. 

Erfahrungsgemäß ist die Beurteilung der Geschehnisse durch eine neutrale Instanz wie die
Gleichbehandlungskommission für viele betroffene Personen hilfreich und trägt sehr zur
positiven Bewältigung des Erlebten bei.

Adressen der Gleichbehandlungsanwaltschaft und
der Regionalbüros
Anwaltschaft für Gleichbehandlung Regionalbüro Innsbruck 
von Frauen und Männern (örtlich zuständig für Tirol, Salzburg,
in der Arbeitswelt Vorarlberg) 
1040 Wien, Taubstummengasse 11 6020 Innsbruck, Leipziger Platz 2
Tel: 01/532 02 44-0 Tel: 0512/34 30 32
aus ganz Österreich zum Ortstarif: 0800-206119 ibk.gaw@bka.gv.at
gaw@bka.gv.at

Regionalbüro Steiermark Regionalbüro Kärnten
8020 Graz, Europaplatz 12 9020 Klagenfurt, Kumpfgasse 25/3
Tel: 0316/72 05 90 Tel: 0463/50 91 10
graz.gaw@bka.gv.at klagenfurt.gaw@bka.gv.at

Regionalbüro Oberösterreich
4020 Linz, Mozartstrasse 5/3
Tel: 0732/ 78 38 77
linz.gaw@bka.gv.at

Adresse der Gleichbehandlungskommission
Geschäftsstelle der Gleichbehandlungskommission
Bundeskanzleramt II/3
1014 Wien, Minoritenplatz 3
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Der Verlauf eines Beratungsprozesses 



Jede Frau und jeder Mann hat das Recht, am 
Arbeitsplatz ungestört arbeiten zu können!

Unsere Rechtsordnung unterstützt betroffene 
Personen, indem klare Regeln und Rechtsformen
geschaffen werden. Solche Bestimmungen finden 

sich im Arbeitsrecht und auch im Strafrecht.

Wehr Dich, sag Nein


